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// Im Blickpunkth

Arbeitsprozessrecht ist ein Untergebiet des Arbeitsrechts, dass zun�chst allein den forensisch t�tigen Anwalt zu interes-

sieren scheint. Tats�chlich sind aber auch in diesem Gebiet einige maßgebliche Entwicklungen zu verzeichnen, deren

Folgen f�r jeden Rechtsanwender von Bedeutung sind, sobald die Gefahr der gerichtlichen Auseinandersetzungen droht.

In Krisenzeiten, in denen die Arbeitnehmer besonders um ihre Arbeitspl�tze k�mpfen, ist dies gerade im K�ndigungs-

schutzverfahren schnell der Fall. So befasst sich Berkowsky in seinem Aufsatz mit der Einhaltung der Klagefrist bei K�ndi-

gung durch den „Nicht-Arbeitgeber“. Das Teilzeit- und Befristungsrecht beinhaltet einige prozessuale Besonderheiten, die

Bruns in seinem BB-Rechtsprechungsreport zusammenfasst. Der Beitrag von Schrader zum Dauerbrenner der nachtr�gli-

chen Klagezulassung bei Vers�umung der Klagefrist durch den anwaltlichen Vertreter rundet dieses arbeitsrechtliche

Schwerpunktheft entsprechend ab.

Armin Fladung, Verantwortlicher Redakteur im Arbeitsrecht

// Standpunkt /
vonTimWybitul, RA, FAArbR,

Mayer Brown, Frankfurt a.M.

Besch�ftigtendatenschutzgesetz
in Vorbereitung

Die Regierungsparteien haben sich im Koali-

tionsvertrag vom 26.10.2009 darauf geeinigt,

den Arbeitnehmerdatenschutz in einem ei-

genen Kapitel im BDSG zu regeln. Die Feder-

f�hrung f�r den Gesetzesentwurf liegt beim

Bundesinnenministerium. Das Ministerium

hat am 31.3.2010 in einem Eckpunktepapier

seine grunds�tzlichen �berlegungen zur Er-

stellung eines entsprechenden Gesetzesent-

wurfs vorgestellt. Einen Gesetzesentwurf will

das Ministerium dem Kabinett bis zur Som-

merpause vorlegen.

Das Papier h�lt fest, dass die geltenden Rege-

lungen zum Besch�ftigtendatenschutz unzu-

reichend sind und Arbeitgebern und Besch�f-

tigten zu wenig Rechtssicherheit geben. Dem

Ministerium ist zuzustimmen. Bislang hat der

Gesetzgeber die f�r den Datenschutz Verant-

wortlichen im Regen stehen lassen. Denn die

Unklarheiten bei der Auslegung des Gesetzes

gehen zu Lasten der Unternehmen, die �ber

den Umgang mit Daten entscheiden sollen.

Ziele der �nderungen sollen unter anderem

eine klare Rechtslage und mehr Rechtssicher-

heit sein.

Es ist uneingeschr�nkt zu begr�ßen, dass nun

klare gesetzliche Grundlagen f�r die Korrupti-

onsbek�mpfung und Compliance geschaffen

werden sollen. Derzeit ist es f�r Unternehmen

schwer zu erkennen, welcher Datenumgang

f�r Compliance-Zwecke erlaubt und was ver-

boten ist. Die Zul�ssigkeit der Einwilligung

durch Besch�ftigte in den Umgang mit ihren

Daten soll auf im Gesetz ausdr�cklich gere-

gelte F�lle beschr�nkt werden, um der beson-

deren Situation des Besch�ftigten Rechnung

zu tragen. Dieses Vorhaben ist problematisch.

Man darf zweifeln, ob eine Aufz�hlung einzel-

ner F�lle, in denen ein Arbeitnehmer eine

wirksame Einwilligung erteilen darf, der be-

trieblichen Realit�t gerecht werden kann.

Vielleicht w�re es besser, eine noch umfassen-

dere Information der Besch�ftigten �ber den

vorgesehenen Datenumgang vorzuschreiben.

Jedenfalls ist eine klare Regelung zur Einwilli-

gung im Rahmen von Besch�ftigungsverh�lt-

nissen n�tig.

Arbeitgeber sollen die Nutzung von Telefon,

Internet und Emails am Arbeitsplatz in erfor-

derlichem Umfang – beispielsweise zu Com-

pliance-Zwecken und zur Korruptionsbe-

k�mpfung nutzen d�rfen. Dabei m�ssen sie

die schutzw�rdigen Interessen der Besch�f-

tigten beachten. Dieser Ansatz ist zu begr�-

ßen, zweifellos sind hier �nderungen drin-

gend n�tig. Eine Neuregelung, die hierzu Klar-

heit schafft, ist dringend erforderlich. Aller-

dings sollte sich der Gesetzgeber unbedingt

die Zeit nehmen, ein handwerklich gutes und

praxistaugliches Gesetz zu schaffen. Das w�re

dann ein Gewinn f�r Unternehmen und deren

Besch�ftigte.

Entscheidungen
BAG: Karenzentsch�digung und

„�berschießendes“ Wettbewerbsverbot

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

21.4.2010 – 10 AZR 288/09 – wie folgt: Nach

§ 74a Abs. 1 S. 1 HGB ist ein Wettbewerbsver-

bot insoweit unverbindlich, als es nicht dem

Schutz eines berechtigten gesch�ftlichen Inter-

esses des Arbeitgebers dient. Das Gesetz regelt

nicht ausdr�cklich den Anspruch auf Karenzent-

sch�digung bei einem teilweise verbindlichen

und teilweise unverbindlichen Wettbewerbsver-

bot. Der Zehnte Senat hat entschieden, dass

der Anspruch nicht voraussetzt, dass der Ar-

beitnehmer das Wettbewerbsverbot insgesamt

beachtet; es gen�gt die Einhaltung des ver-

bindlichen Teils.
(PM BAG vom 21.4.2010)

BAG: Zahlung einer ERA-Strukturkompo-

nente – unzul�ssige Feststellungsklage

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

21.4.2010 – 4 AZR 755/08 – wie folgt: Eine Fest-

stellungsklage, die lediglich einzelne Elemente

eines zwischen den Parteien bestehenden

Rechtsverh�ltnisses zum Inhalt hat, ist dann un-

zul�ssig, wenn durch eine Entscheidung der

Streit zwischen den Parteien nicht abschließend

gekl�rt werden kann, weil nur rechtliche Vorfra-

gen zur Entscheidung gestellt worden sind. Seit

dem 1.3.2009 gilt das ERA (Entgeltrahmenab-

kommen) verbindlich f�r alle Betriebe. Inhaltlich

wird geregelt, das „Auszahlungszeitpunkte, die

aktuelle Bezugsbasis und ggf. weitere Einzelhei-

ten auf Basis der Ergebnisse der Entgeltabkom-

men 2006“ geregelt werden. Mangels Unzul�s-

sigkeit der Klagen hatte das BAG dar�ber nicht

zu entscheiden.
(PM BAG vom 21.4.2010)

BAG: Gleichbehandlung – Neuberechnung

des Vergleichsentgelts bei Alleinerziehen-

den

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

22.4.2010 – 6 AZR 966/08 – wie folgt: Entgeltbe-

standteile vorgesehen. Alleinerziehende erhiel-

ten sowohl den familienstandsbezogenen Orts-

zuschlag der Stufe 2 als auch den kinderbezoge-

nen Ortszuschlag der Stufe 3, wenn sie ihr Kind
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